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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1987

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt als Vertragsverfasser hat die Verp1ichtung, eine Vereinbarung, die die Parteien schließen - diese

P1icht tri7t den Rechtsanwalt auch dann, wenn er selbst auf einer Seite als Vertragspartei steht - so widerzugeben und

vertraglich festzuhalten, wie die Vereinbarung von den Parteien getroffen wurde.
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